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Sofern der Erblasser zu Lebzeiten keine Verfügungen über seinen Nachlass getroffen hat, gilt 
grundsätzlich auch bei landwirtschaftlich genutzten Flächen die gesetzliche Erbfolge nach den 
§§ 1922-1935 BGB. Ist zur Zeit des Erbfalls kein Verwandter, Ehegatte oder Lebenspartner des 
Erblassers vorhanden, erbt mithin das Land, in dem der Erblasser zur Zeit des Erbfalls seinen 
letzten Wohnsitz oder, wenn ein solcher nicht feststellbar ist, seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hatte, im Übrigen erbt der Bund (vgl. § 1936 BGB). Dieses Erbrecht des Staates gilt für bewegliche 
Sachen sowie Grundstücke gleichermaßen.  

Sofern es sich bei dem zur Erbmasse gehörenden Vermögen um landwirtschaftliches und/oder 
forstwirtschaftliches Vermögen mit Hofesqualität (zum Begriff des Hofes, vgl. § 1 Abs. 1 HöfeO) 
handeln sollte, gelten zudem die nur in einigen Bundesländern Anwendung findenden Sonderre-
gelungen der Höfeordnung. Hintergrund ist, dass das gesetzliche Erbrecht das Risiko des Zerfalls 
eines Unternehmens birgt, „weil der Alleinerbe häufig nicht in der Lage sein wird, die Pflicht-
teilsansprüche zu erfüllen, und die gesetzliche Regelung der Erbengemeinschaft die gemeinsame 
Verwaltung des Nachlasses erschwert und die Aufteilung des Erbes unter den Miterben begüns-
tigt. In der Landwirtschaft würde die uneingeschränkte Geltung des allgemeinen Erbrechts zu ei-
ner aus agrarstrukturpolitischen Gründen unerwünschten Zersplitterung von Betrieben führen. 
Daher schränkt das sogenannte Anerbenrecht als landwirtschaftliches Sondererbrecht die Erbtei-
lung in zweierlei Hinsicht ein: Zum einen wird der Hof nur einem Erben, dem zu seiner Fortfüh-
rung befähigten Hoferben, zugewiesen, was die Fortsetzung des Betriebes als Einheit ermöglicht, 
zugleich aber auch die Testierfreiheit beschränkt. Zum anderen erfolgt die Abfindung der wei-
chenden Erben nicht nach dem Verkehrswert, sondern regelmäßig nach dem Ertragswert bezie-
hungsweise einem fiktiven Hofeswert, der wesentlich unter dem Verkehrswert liegt. Auf diese 
Weise soll der Überschuldung des Hofes durch zu hohe Abfindungszahlungen entgegengewirkt 
und dem Hoferben die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit erhalten werden“ (vgl. Ridder, Rn. 3). 

Eine landwirtschaftliche Fläche kann zudem, wie jedes Grundstück, gem. § 928 Abs. 1 BGB her-
renlos werden, indem der Eigentümer durch Verzichtserklärung gegenüber dem Grundbuchamt 
das Eigentum aufgibt. § 928 Abs. 2 BGB sieht vor, dass zunächst einzig der Fiskus des Landes, in 
welchem das Grundstück liegt, das Recht hat, sich das herrenlose Grundstück anzueignen. An-
stelle des Fiskus kann nach Landesrecht auch eine andere Körperschaft, Anstalt des öffentlichen 
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Rechts oder Stiftung gesetzlicher Erbe sein, vgl. Art. 129 EGBGB. Die Ausübung des Aneignungs-
rechtes ist nicht fristgebunden. Ein herrenloses Grundstück bleibt demnach solange herrenlos, 
bis der Fiskus sein Recht ausübt. Das Aneignungsrecht ist übertragbar. So enthält beispielsweise 
die Haushaltsordnung des Landes Niedersachsen die Möglichkeit, das Aneignungsrecht an Dritte 
gegen Zahlung eines Entgelts in Höhe des Grundstückswertes abzutreten, wenn das Land selbst 
keinen Bedarf hat (§ 63 LHO). Der Fiskus kann zudem auf sein Aneignungsrecht wirksam ver-
zichten, mit der Folge, dass die Aneignung eines herrenlosen Grundstückes durch Dritte mittels 
Erklärung gegenüber dem Grundbuchamt möglich ist (vgl. BGH). 
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